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I. Allgerneine Charakteristik der Periode 1910-1935. Die Aenderung des Staats

gebietes. 

D rn letzten f~nfundzwa~ig Jahre sind.~ine P~riode der.Ent!alt~ng im Le~en 
der unganschen Gememden und Stadte, d1e durch d1e fncdhcheEntw1ck

lung in der zweiten Halfte des XIX. Jh. mit Erfolg vorbereitet worden ist. 

Die Entwicklung ist jedoch durch den Weltkrieg und den darauf folgenden Frie

densvertrag von Trianon, der 63,3 % des Gesamtgebietes und 58,4 % der Bevöl

kerung des Landes abgetrennt und dadurch die ganze wirtschaftliche und soziale 

Struktur des Reiches verandert hat, empfindlich gestört worden. Man darf bci dcr 

Beurteilung der Stadte von Ungarn zwischen 1910 und 1935 dicse gcwaltsame 

Aenderung nicht ausser acht lassen. Sie erschwert natürlich auch den Vergleich 

zwischen den Zustanden vor und nach dem Kriege; zum Beweise <lessen ,vird es 

genügen, die Zahl der Gemeinden in den beidcn Zeitpunkten miteinandcr zu 

vergleichen. 

Die Zahl der Gemeinden: 1910 193S 

Budapest (Hauptstadt) 
Kornitatsfreie Stadte . 26 10 

Kreisfrcic Stadte 1 1 1 45 
Grossgcmeinden 2125 u38 

Kleingemeinden rn293 2275 

otariatskreise 2704 7o5 

Die Stadte gliederten sich nach Einwohnerzahl i. J. 1930 folgendermasscn: 

Untcr 500 Einwohner 752 Stiidtc 

501- 1.000 " 953 " 
1.001- 2.000 " 

858 " 
2.001- 3.000 " 33° " 
3.001- 5.000 " 

252 " 
5.001- 10.000 " 

161 
" 

10.001- 20.000 " 
66 

" 
20.001- 50.000 Einwohner 33 " 
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50.001- I00.000 
100.001-1.000.000 
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" 
" 
" 

9 Stadte 
2 

" 
1 Stadt 

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl der Hauptstadt Budapest wird aus folgen

den Zahlen ersichtlich: 

270.685 

491.938 

732·32 2 

1910 
1920 

1935 

880.880 

929.690 
1.040.000 

Die Gesamt bevölkerung U ngarns vor Trianon 1918 20.886.487 

nach „ 1920 7.604.52 1 

1935 8.941.000 

II. Die territoriale Gliederung der Verwaltung. 

Der hcutige Rechtsstand der ungarischen Gemeinden hat sich nach der Aufhebung 

der Leibeigenschaft und der i. J. r 848 erfolgten Beseitigung der standischen V or

rechte inden siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelt. Seither unter

scheiden wir folgende 5 Gruppen von Gemeinden: 

1. die Kleingemeinde, welche den der Gemeinde auferlegten Verpflichtungen in

folge Mangels an materiellen Kraften nur im Vereine mit anderen nachkommen 

kann; dies bedeutet in erster Linie, dass der hauptamtliche Beamte der Gemeinde, 

der otar, nur von mehreren benachbarten Kleingemeinden zusammen bezahlt 

werden kann und somit diese Gemeinden zusammen einen N otariatskreis bilden; 

2. die Grossgmzeinde, welche die ihr gesetzlich auferlegten Obliegenheiten aus 

eigcner Kraft zu versehen, d.h. mindestens einen eigenen otar zu erhalten im

stande ist; 

3. die kreisfreie Stadt, die mit höher entwickelter Organisation unter der Führung 

eines Bürgermeisters auch die Befugnisse der Kreisbehörde versieht; die kreisfreie 

Stadt übt also die Rechtsbefugnisse der Lokalbehörde ebenso wie die Gemeinden 

aus und versieht überdies auch noch die Kompetenzen des Kreises; sie ist ein aus 

einer einzigen Stadt bestehendcr Kreis; 

4. die komitatsfreie Stadt, cine Stadt mit höherer Rechtsstellung, die ausser den 

Befugnissen der Lokalbehörde auch die der Munizipalbehörde versieht; sie ist ein, 

aus einer einzigen Stadt bestehendes Komitat; 

5. die Hauptstadt Budapest, deren Rechtsstellung grundsatzlich dem der komitats

freien Stadte ahnelt, aber auch besondere Züge hat, die zum Grossceil daher 

rühren, dass Budapest die grösste Stadt des Reiches ist, ungefahr 6 mai so gross wie 

die nachstkleinere Stadt. 
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Die Grundlage der territorialen Gliederung des Landes bilden jedoch die Komi

tate, deren Ursprung in das XIII. Jh. zurückreicht, also um ein Betrachtliches 

alter ist als die heutige Gemeindeorganisation. Die Institution des Komitats ist eine 

wichtige und selbstandige Schöpfung der ungarischen Verfassung. Das Komitat 

ist auch heute das allgemeine Organ der ungarischen Verwaltung mittlerer Instanz. 

Die Zahl der Komitate betragt gegenwartig (seit Trianon) 2 5. 1hr \-Virkungskreis 

erstreckt sich auf alle Gemeinden ihres Gebietes, mit Ausnahme der komitatsfreien 

Stadte, deren Zahl sich ohne Budapest auf 10 belauft. 

Die Unterabteilung des Komitats ist der Kreis. Die Gesamtzahl der Kreise betragt 

gegenwartig 149. Der an der Spitzc des Kreises stehende Oberstuhlrichter vertritt 

die allgemeine Verwaltungsbehörde erster Instanz. Dem Kreise gleichgestellt ist 

die kreisfreie Stadt, an deren Spitze der Bürgermeister steht, der dem Oberstuhl

richter im Range und im Wirkungskreise gleich ist. Die Zahl der kreisfreien Stadte 

ist 45. Die Komitate teilen sich demnach in Kreise und in kreisfreie Stadte. Die 

Gross- und Kleingemeinden unterstehen der Behörde des Kreises. Das Komitat 

besitzt Autonomie, die vom Munizipalrat ausgeübt wird. Der Kreis verfügt über 

keine Autonomie, er ist nur eine administrative Unterteilung des Komitats. 

Die territoriale Gliederung Ungarns ergibt auf Grund der skizzierten Gemeinde

verfassung folgendes graphisches Bild: 

UNGARN 

1 
Budapest 

Hauprstadt 

K · fi . S ··d om1tats re1e ta te 
10 

1 
Komitate 

25 

1 
1 

Kreisfreie Stadte 
1 

Kreise 

45 

1 . 
Grossgemeinden 

149 

1 
1 

Kreisnotariatc 

1138 7°5 

1 
Klcingemeinden 

2275 

III. Die Rechtsquellen des ungarischen Gemeinderechts. 

Die heutige Organisation und der Wirkungskreis der J\1unizipalbehörden ist durch 

den Gesetzartikel XLII. vom Jahre 1870 festgestellt worden. Dieser wurde durch 

den Gesetzartikel XXI. vom Jahre 1 886, der selbst wieder durch den G.A. XXX. 

vom Jahre 1929 abgeandert wurde, ausser Kraft gesetzt. 
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Auf die Hauptstadt Budapest bezieht sich der G.A. XXXVI. vom Jahre 1872. 

Dieser wurde durch den G.A. XVIII. vom Jahre 1930, der durch den G.A. XII. 

vom Jahre 1934 abgeandert wurde, ausser Kraft gesetzt. 

Die Verfassung und der Wirkungskreis der Klein- und Gross-Gemeinden sowie 

der kreisfreien Stadte ist durch den G.A. XVIII. vom Jahre 1871 festgestellt wor

den. Dieser wurde durch den G.A. XXII. vom Jahre 1886, der selbst durch den 

G.A. XXX. vom Jahre 1929 abgeandert wurde, ausser Kraft gesetzt. Eine Modifi

zierung des Gesetzartikel XXX. vom Jahre 1929 erfolgte durch den G.A. XVI. 

vom Jahre 1933, von dem jedoch bisher nur einzelne Paragraphen Wirksamkeit 

erlangten, und es fragt sich, ob es zur Durchführung der übrigen jemals kom

men wird. 

Hinsichtlich des Budgets der Gemeinden und Munizipalbehörden hat unter den 

schweren wirtschaftlichen Verhaltnissen nach dem Kriege der G.A. V. vom Jahre 

192 7 der Regierung die Ermachtigung zur Verscharfung der Kontrolle erteilt. 

Di~se Ermachtigung, auf Grund deren die Regierung mehrere Verordnungen 

erhess, war anfangs provisorisch, wurde jedoch spater bis zur weiteren Verfügung 

dcr Gesetzgebung in Kraft belassen (G.A. XIII. vom Jahre 1934). Ihre Wirkung 

erstreckte sich ursprünglich auf samtliche Gemeinden und auch auf die Komitate, 

bezieht sich aber seit der Schaffung des Gesetzartikels XVIII. vom Jahre 1930 

nicht mehr auf die Hauptstadt Budapest. 

IV. Der Wirkungskreis der Gemeinde. 

Bei Charakterisierung des Wirkungskreises der Gemeinden müssen wir entspre

chend den bereits erwahnten verschiedenen Abstufungen der Gemeinden Unter

schiede machcn. Die Klein- und Grossgemeinden besitzen nur die Befugnisse einer 

Ortsbehörde; bei kreisfreien Stadten kommt der Wirkungskreis des Kreises, bei 

komitatsfreien Stadten der des Komitats hinzu. Demnach ist der allen Gemeinden 

gemeinsame charakteristische Wirkungskreis der der Ortsbehörden. 

Die Befugnisse der Lokalbehörden untcrscheiden sich demnach sowohl von den 

Befugnissen der Munizipalverwaltungsbehördcn, als auch von deren der Staats

vcrwaltungsbehörden. ln den Befugnissen der Ortsbehörde sind theoretisch und 
' 

auch nach dem positiven ungarischen Rechte, folgende drei Elemente zu unter-

scheiden: 

~) der autonome Wirkungskreis, der eine Folge der Selbstandigkeit der Gemeinde 

1st und in welchem diese auf Grund der ihr übertragenen öffentlich-rechtlichen 

Macht verfügt; 

b) der Rechtskreis der Auftragsverwaltung, in dem diese als eine dem Staate unter

geordnete Gliederung auf Grund eines staatlichen Auftrags vorgeht; 
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e) die behördliche Unterstützung der Bevölkerung. Sie ist das eigentliche Ziel und 

die besondere Bestimmung der Gemeinde, weshalb sie auch in der unter a) und b) 

beschriebenen Tatigkeit der Gemeinde erscheint. 

Ad a). Die Gegenstande der Gemeindeautonomie aufzuzahlen, ist unmöglich, weil 

diese in erster Linie von den Beschlüssen der Gemeinde abhangig sind. Die Ge

meinde kann jede Angelegenheit von öffentlichem Interesse, die sich zur Behand

lung von der Gemeinde eignet, gesetzlich noch nicht geregelt is~, bezw. ~eder 

staatlichen, noch Munizipalbehörden vorbehalten ist und auch d1e staatsburger

lichen Grundrechte nicht verletzt, in ihren autonomen Wirkungskreis ziehen. 

Das Gemeindegesetz selbst zahlt jedoch zahlreiche Angelegenheiten auf, die 

Gegenstand der Gemeindeautonomie sind, obgleich diese Aufzahlung nicht er-

schöpf end ist und zwar: . . . 

Die Autonomie wahlt die in der gesetzlich festgelegten Orgamsauon notwend1gen 

Organe, bestimmt die bürokratische Organisation der Gemeindeverwaltung, t~ifft 

in einzelnen konkreten Fallen Entscheidungen, erlasst Satzungen von allgememer 

Gültigkeit, lasst ihre Beschlüsse und Satzungen durch eigene Organe vollziehen, 

verfügt über das Vermögen der Gemeinde, wirft Gemeindesteuern. aus und_ Iasst 

sie eintreiben, tragt Sorge für Strassen und V erkehrsrnittel, für dte Gememde

schulen und andere notwendige Anstalten, versieht die Armenfürsorge und be

teiligt sich am Dienste der Flur-, Feuer- und Gemeindepolizei. Den polizeilichen 

Verpflichtungen leistet die Gemeinde in erster Linie durch A~stellung entspre

chender Organe, wie Gemeindepolizisten, Flurwachter, achtwachter u.a.m. Ge

nüge. Unter diese Verpflichtungen kann auch die Regelung de~ Benü~~ng d:r 

öffentlichen Beleuchtung, der Strassen und Wegen und öffenthchen Platze, dte 

Regelung des Verkehrs sowie die Beseitigung von Verkehrshindernissen gerechnet 

werden. Auf sanitarem Gebiete ist auch die Haltung eines Gemeindearztes und 

einer Gemeindehebamme gesetzliche V orschrift, also eine, über die erste arztliche 

Hilfeleistung hinausgehende Verpflichtung. Unter die öffentlich-sanitaren Auf

gaben gehört die Vorbeugung von Krankheiten, besonders epidemischen und an

steckenden Krankheiten, die Ermöglichung der Krankenhauspflege von Bewohnern 

der Gemeinde, die Sorge für die Verpflegung von unheilbaren armen Krankcn 

und Geistcskranken. Eine wichtige Verpflichtung der Gcmeinde besteht in der 

Armenfürsorge, zu der auch die Arbeitslosenfürsorge gehört. 

Gleiche erschöpfcnde und weitgehende Verpflichtungen hat die Gemeinde auf 

dem Gebiete des Veterinarwcsens. Es obliegt ihr die Regelung der Fleischbeschau, 

die Schaffung von Gemeindeschlachthausern, die Haltung von Zuchttieren im 

Interesse der Tierzucht, wenn die Interessierten dafür nicht selber Sorge treffen; 

die Erhaltung und Betrcuung von Gemeindeweiden, die Regclung der Beweidung 

( des Viehauftriebs), dic Errichtung von Baumschulcn, die Auf forstung von Ge

bieten die sich lediglich für den Waldbau eignen. 
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Auf dem Gebiete <les öffentlichen Unterrichtswesens obliegt der Gemeinde eine 

wichtige Rolle: die Erhaltung der für <len obligatorischen Elementar-Unterricht 

notwendigen Lehranstalten; allerdings ist dies nur eine subsidiare Verpflichtung 

der Gemeinde, die nur dann besteht, wenn der Staat, die Konfessionen oder Ver

eine entsprechende Schulen in erforderlicher Zahl nicht erhalten. Die allgemeine 

tagliche Schulpflicht dauert 6 Jahre, welchen Unterricht eine obligatorische aber 

nicht tagliche Fortbildung von drei Jahren erganzt. Doch sind Gemeinden mit 

über 500 Einwohnern verpflichtet, auch sogen. Bürgerschulen zu errichten, in 

denen der allgemeine tagliche Unterricht bis zum 14. Lebensjahre dauert. Die 

Gemeinde hat überdies Verpflichtungen auf dem Gebiete der Förderung <les 

Volksbildungswesens ausserhalb der Schule und der Körpererziehung. Die Ge

meinde kann <len durch andere erhaltenen Schulen sowie den Konfcssionen Unter

stützung angedeihen lassen, allerdings nur unter der Bedingung, dass, wenn eine 

Konfession unterstützt wird, auch alle übrigen ín einem gerechten Verhaltnis 

unterstützt werden müssen. Eine gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde erstreckt 

sich auch auf <len Schutz und die Erhaltung der in ihrem Bcsitze befindlichen 

Kunstdenkmaler. 

Ad b). Der Rechtskreis der Auftragsverwaltung gehört nicht zum autonomen 

~irkungskreise der Gemeinde. Diescr Rcchtskreis kann nur insoferne als Tatig

ket~ der Gemeinde betrachtet werden, als er von den Vollzugsorganen der Ge

memde versehen wird. Sonst kann weder von sciten der Wahlerschaft noch dcs 

Vertretungskörpers ein Rechtseinfluss auf ihn ausgeübt werdcn. Die Gemeinde 

vollzieht auf Grund <les Gesetzartikels XX. vom Jahre 1886 „die Verfügungen des 

Gese~zes, f erner die V crordnungen der Rcgierung und der Munizipien, die sich 

auf dte staatliche und munizipale V crwaltung beziehen". 

Die wichtigen Unterschiede zwischen der autonomen und der Auftragsverwaltung 

der ~emeinde sind folgende: Die Grundlage <les autonomen Wirkungskreises ist 

unmmelbar der Beschluss der Gemeinde und nur mittelbar das Gesetz oder die 

gesetzliche Verordnung; die Grundlage der Auftragsverwaltung ist unmittelbar 

das Gesctz bezw. die auf Grund ciner Ermachtigung <les Gesetzes erlassene Ver

ordnung oder der im gesetzlichen Wirkungskreise der oberen Behörde erbrachte 

~-esc~luss. Die Gemeinde verfügt in ihren autonomen Angelegenheiten grund

satzltch nach eigener Einsicht und eigener Entscheidung und nur in <len taxatív 

aufgeziihlten gesetzlichen Fallen sind ihr Schranken gesetzt; hingegen muss sie in 

<len Auftrags-Angelegenheiten ausschliesslich nach der Weisung der gesetzlichen 

Verordnungen oder der Oberbehörde vorgehen, sie ist also der Oberbehörde 

gegenüber in einem untergeordneten Verhaltnis. Die Gemeinde kann in eigenen 

autonomen Angelegenheiten gegen den, gegenüber der Gemeinde erbrachten 

Beschluss der Oberbehörde ein Rechtsmittel ergreifen, sie kann sich unter Um

standen auch an den Verwaltungsgerichtshof wenden; es steht ihr aber in den 
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Auftragsangelegenheiten gegen die Beschlüsse der Oberbehörde kein Rechtsmittel 

zur Verfügung. 
Beispiele für die Auftragsverwaltung der Gemeinde: kommunale ?erichtsbarke~t 

in kleineren bürgerlichen Bagatellprozessen, ferner in Prozessen, m welchen d1e 

Klage auf Geld- oder Arbeitsleistung oder auf Herausgabe einer Sache lautet, 

wenn der Wert des Prozessgegenstandes nicht höher als 400 Pengö ist; Führung 

von staatlichen Matrikeln (Geburts-, Heirats-, Totenmatrikel); Evidenzhaltung 

zahlreicher Daten von öffentlichem Interesse; Evidenzhaltung der in der Gemein

de Angesiedelten; Namenliste der Wahler für den Reichstag, den Munizipalrat und 

den Gemeinderat; Evidenzhaltung von Vereinen; von Auslandern; von Gewcrbc

treibenden; von landwirtschaftlichen Arbeitsvertragen, Evidenzhaltung von Tíe

ren usw. Die Gemeinden sind vom Staate beauftragt die öffentlichen Steuern und 

die nach Art der öffentlichen Steuern beizutreíbenden öffentlichen Lasten aus

zuwerfen, zu buchen und beizutreíben, einschliesslich der staatlichen Steuern. Die 

Gemeínde ist demnach das unterste Organ der staatlichen Finanzverwaltung; sie 

halt die Steuern evident und auch die von den Oberbehörden veranlagten Steuern 

müssen bei der Gemeinde entríchtet werden. 

Ein anderer wichtiger Aufgabenkreis der Gemeinde ist der admínístratíve Hilfs

dienst. Díeser umfasst vorbereitende, Beistands- und Vollzugshandlungen in An

gelegenheíten, deren Entscheidung nicht in den Wirkungskreis der Gemeinde, 

sondern ín den irgendeines staatlichen Organs oder des fonizipiums gehört. Diese 

Handlungen können von der entscheidenden Behörde selbst vollzogen werden, 

doch íst die Gemeinde verpflichtet, sie auf deren Anordnung hin zu vollziehen. 

Die Behörden, von <lenen die Gemeínde meistens die Entscheidungen und Verord

nungen erhalt, an deren Vorbereitung, Durchführung oder Vollzug sie mitwirken 

muss, sind folgende: der Oberstuhlrichter, als allgemeine Verwaltungsbehörde 

unterster Instanz, das kgl. ung. Steueramt als Finanzbehörde, das Waisenamt in 

Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten, das kgl. Kreisgericht in Ver

lassenschafts-, Grundbuch- und Erhebungsangelegenheiten und die kgl. Staats

anwaltschaft im Ermittlungsverfahren. 

Ad e). Der Grundsatz der behördlichen Unterstützung des Publikums liegt darin, 

dass die Gemeinde nicht nur ein zur Erledigung von behördlichen Aufgaben bc

ruf enes Organ darstellt, sondern, gerade ín Ungarn, auch ein soziales Organ der 

Gemeinde, hauptsachlích der ín sozialer Bezíehung nícht organisierten Dorfbe

wohner ist. Ihrem Gegenstande nach wirkt sich die unterstützcnde Tatígkeit der 

Gemeínde am meísten auf dem Gebíete der landwirtschaftlichen Aufgaben aus, 

síe íst aber auch auf dem Gebíete der polízeilíchen, kulturellen und finanziellen 

Aufgaben nicht selten. Diese Tatigkeit der Gemeinde hat sich historisch entwickclt 

und ihre Grundlage ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass sich die dauernd an

gesiedel te Einwohnerschaft ursprünglich zum Schutze gemeinsamer Vermögens-
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und anderer Privatinteressen organisierte und sich daraus spater die Gemeinde 

entwickelte. 

Im ~~hmen dieses Wirkungskreises stcllt die Gemeinde an Privatpersonen zur 

Bestat1gung von Gemeinde-, bezw. Personalverhaltnissen und -daten Gemeinde

ze~gnisse und beglaubigte Auszüge unter Aufzahlung allgemein bekannter und 

evident ge_haltener Daten aus. Sie beglaubigt wirtschaftliche Vertragsurkunden, 

versendet i_m lnteresse der wirtschaftlichen Arbeitsvermittlung Briefe und Tele

grammc. S1e schatzt dcn V erkchrswert von immobilien, unterstützt die Gemeinde

be,~ohner mit Ratschlagen und Auskünften und verfasst im Auftrage der Ge

me_mdebewohner nach einem behördlich festgesetzten Tarif Privaturkunden 

(Dienst-, Geschafts-, Kauf- und Verkaufvertrage, Lohnvertrage usw.). 

Demna~h begleitet die Tatigkeit der Ortsbehörde, die die auf gezahlten drei Arten 

des Wirkungskreises ín sich vereinigt, jede Lcbensausserung der Gemeindebe-

woh · · · d ner, soweit sie mit er Verwaltung in Berührung kommt. Dieser unmittelbare 

und allgemcine Verkehr zwischcn der Behörde und dem Publikum ist eine Beson

derheit der Gemeinde. Alle Behörden, die mit dem Publikum in diesem unmittel

baren und vielseitigen Verkehr stehen, gehören unter die Gemeinden. 

Die kreis~:eicn ~nd komitatsfreien Stadte verschen über den Wirkungskreis der 

~ok~Ibehordc_ hmaus auch d_en Wirkungskrcis der Munizipien. Die Munizipien 

smd 1111 unganschen Rechte v1el alter, als die heutigc Organisation der Gemeinden. 

D K · · b' as omitat 1st 1s zum Jahre 1848 die Organisation des ungarischen Adels ge-

wesen. Nach der Aufhebung der Leibeigcnschaft und der Vorrechte des Adels 

hat sic~ d~e soziale Basis des Komitats viclfach erweitert, doch konnte die ehemalige 

Orgamsat1on ansonsten aufrecht erhalten werden. Die meisten der Gemeinden 

waren jedoch bis zur Aufhebung der Lcibeigenschaf t gutsherrliche Gemeinden, die 

unter der Oberhoheit der Gutshcrren und indirekt unter der Kontrolle des Komi

t~ts standen. ln diesen Orten musste nach Beseitigung der gutsherrlichen Macht 

die Ortsbehörde neu organisiert werden. Dies geschah mit dem G.A. XVIII. vom 

Jahre 187 1. 

~iese ges~hichtliche Entwicklung ist die Erklarung dafür, dass in Ungarn nicht 

die Gememden es waren, die die Gemcindeverbande als Behörden dcr mittleren 

Instanz ins ~eben_riefen,_ sondern das Komitat ist alter, und verhaltnismassig neuen 

Ursprungs smd die heut1gen Ortsbehörden, mit Ausnahme der Stadte. 

Die Hauptstadt Bud~pest reicht in ihrer jetzigen Gcstalt und ihrer gegenwartigen 

Rechts~tellung nur b1s 1872 zurück, in wclchem Jahre sie sich aus drei angrenzen

~en Stadtcn: Buda (Ofen), Pest und Obuda (Altofen) gebildet hatte. Buda hatte 

1~ La~fe der ungarischcn Geschichtc immer eine grosse Rolle gespielt, war aber 

nicht 1mmer die Hauptstadt des Reiches gewcsen; es hatte im XVI. und XVII. 

Jh. 150 Jahre I_ang un~er türkischer Herrschaft gestanden, wahrend Pozsony 

(Pressburg, Brat1slava) d1e Hauptstadt des Reiches war. 
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V. Die Organisation der Gmzeinde. 

Die Organe der Gemeinde sind: 1. die Wahlerschaft, 2. der Vertretungskörper, 

3. die leitenden Beamten der Gemeinde, 4. die bürokratischen Organe der Ge

meinde, 5. inden komitatsfreien Stadten die sog. ,,kleine Versammlung". 

Ad 1. Gemeindewahlrecht hat jeder, der im Gebiete der Gemeinde in die für das 

Jahr der Gemeindewahl gültige Namenliste der Reichstagswahler aufgenommen 

ist, wenn er seit mindestens 6 Jahren im Gebiete der Gemeinde wohnt oder an

sassig ist und er selbst, bezw. der Gatte seit mindestens 2 Jahren eine Grund-, 

Haus- oder allgemeine Erwerbssteuer ( d.i. eine staatliche direkte Steuer) in der 

Gemeinde zahlt. Auch in komitatsfreien Stadten gilt der sechsjahrige Aufenthalt 

am Orte als Bedingung, hingegen nicht die zweijahrige dortige Steuerleistung. 

Ad 2. Das wichtigste Organ der Gemeinde ist der Vertretungskörper, der die 

Gesamtheit der Gemeinde vertritt und durch den die Gemeinde ihr selbstverwal

tungsrecht ausübt. Vertretungskörper haben: die K.leingemeinde, die Grossge

meinde und die kreisfreie Stadt, wahrend in den komitatsfreien Stadten und in 

Budapest der Vertretungskörper Munizipalausschuss genannt wird. 

Zum Mitgliede des Vertretungskörpers kann jeder Iann gewahlt werden, der im 

Zeitpunkte der Wahl das Wahlrecht besitzt, wenn er das 30. Lebensjahr erreicht 

hat. Frauen können nur in komitatsfreien und kreisfreien Stadten gewahlt werden, 

wenn sie die Mittelschule absolviert haben oder eine gleichwertige Schulbildung 

besitzen. 
Die Zahl der Mitglieder des Vertretungskörpers rich tet sich nach der Bevölke

rung, dergestalt, dass in Klein- und Grossgemeinden auf je 100, in kreisfreien 

Stadten auf je 400 und in komitatsfreien Stadten auf je 500 Seelen ein Mitglied 

kommt. Die Zahl der Ausschussmitglieder kann jedoch in Kleingemeinden nicht 

kleiner als 10, und nicht grösser als 20, in Grossgemeinden nicht kleiner als 20 

und nicht grösser als 40, in kreisfreien Stadten nicht kleincr als 60 und nicht 

grösser als 1 20, in komitatsfreien Stadten nicht kleiner als 1 20, und nicht grösser 

als 180 sein. Der Munizipalrat von Budapest besteht aus 149 Mitgliedern. Unter 

diesen werden 108 von samtlichen Wahlern und 18 von den lnteressenvertretungs

gruppen gewahlt, 22 sind lebenslangliche Mitglieder, 1 1itglied wird vom Hel

denorden entsendet. 

Die Bestandselemente des Vertretungskörpers. - Der Vertretungskörper in Klein

und Grossgemeinden sowie in kreisfreien Stadten besteht zur Halfte aus den 

Höchstbesteuerten der Gemeinde (Virilismus), zur anderen Halfte aus den von 

der Gemeinde Gewahlten. 

Zwei Fünftel der Mitglieder des Vertretungskörpers in komitatsfreien Stadten 

fallen auf die Höchstbesteuerten, zwei Fünftel auf die von samtlichen Wahlern 
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Gewahlten und ein Fünftel auf die Spitzen der dekonzentrierten Staatsbehörden 

und die Vertreter dcr Konf essionen und lnteressenvertretungen. U eberdies gibt 

es noch lebenslangliche Mitglieder, deren Zahl 5 % samtlicher vorher erwahnten 

Mitglieder nicht überstcigen darf. 

Der Unterschied im Virilismus ist der, dass in Klein- und Grossgemeinden und 

kreisfreien Stadten dic Höchstbesteuerten ohne Auswahl, nach der Grösse ihrer 

Steuersumme in den Vertretungskörper gelangen, in komitatsfreien Stadtcn aber 

auf die Weise, dass scchsmal soviel Namen von Höchstbesteuerten, als der Ver

tretungskörper gewahlte Mitglieder aus den Reihen dcr Höchsbesteuerten zahlt, 

in die Namenliste der Höchstbesteuerten, in der Reihenfolge ihrer nach der Höhe 

abgestuften Steuerbetrage, auf genommen werden müssen, und sie wahlen die 

virilen Mitglieder des Vertretungskörpers unter sich. Diese Methode ist also ein 

gemilderter Virilismus, der auf die Auswahl der Person schon Einfluss gestattet. 

lm Vertretungskörper von Budapest befinden sich keine virilen Mitglieder. 

Die Wahl lautet auf 6 Jahre, die komitatsfreien Stadte ausgenommen, wo sie auf 

5 Jahre lautet. 

Di_e f ~hrenden Berufsbeamten der Gemeinde ( der Stadt) sind überall stimmfahige 

M1tgheder des V ertretungskörpers, die aber in die oben angegebene Mitglieder

zahl nicht eingcrechnet sind. 

Hinsichtlich der Rechte und Pflichten gibt es unter den Mitgliedern des Gemein

devertretungskörpers gar keinen Unterschied. 

Ad 3· An der Spitze der Klein- und Grossgemeinden steht der Richter, der auch 

Vorsitzender des Vertretungskörpers ist. Er wird von der gesamten Wahlerschaft 

de_r Gemeinde auf 3 Jahre gewahlt. Voraussetzung seiner Wahlbarkeit ist, dass er 

Stimmrecht besitzt. Staats- und Komitatsbeamte, Geistliche und Lehrer können 

nicht zu Richtcrn gewahlt werden. Vom Richter wird also keine Fachbildung 

verlan~t. Der hauptamtliche Berufsbeamte der Klein- und Grossgemeinden ist der 

Gememdenotar, der vom Vertretungskörper auf Lebensdauer gewahlt wird und 

der die im Gesetz festgesetzte notarielle Befahigung nachweisen moss. Der erste 

~erufsbeamte der kreis- und komitatsfreien Stadte und der Hauptstadt Budapest 

ISt der Bürgermeister, der vom Vertretungskörper auf 10, bezw. in Budapest auf 

6 Jahre gewahlt wird. 

An der Spitze der komitatsfreien Stadt steht der Obergespan, in Budapest der 

Oberbürgermeister. Beide sind politische Vertrauensleute der Regierung und wer

den auf Vorschlag derselben vom Staatsoberhaupt ernannt. Als politische Beamte 

können sie j~derzeit ihres Dienstes enthoben werden. Der Prasident des Munizipal

ausschusses 1st der Obergespan, bezw. der Oberbürgermeister. 

Ad 4. Die Gemeinden und Stadte können entsprechend ihrem Entwicklungsgrade 

Beamte anstellen. Die Zabi der hauptamtlich Angestellten wird durch den Etat 

bestimmt. ln Klein- bzw. Grossgemeinden kaon es mehrere Notare, Ingenieure, 
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D!G BG2CJJJf122G 2~lli'J!CJJGL CGWG!uqcu ){QUUGU' {l1Jl2 2!G U!CJJC /\OU qcu JUCGLG22!GLCGU 
Rcwscpc· 

qcL JUUGLUW!U!2CGL /\OU q!G2GL ELUJ~cpqRnuR !U ){G!UGW G!usrRcu E_ UJJG ccpuncp 
nuq :rnw ll\.GCJ<G qct A ctw9Rcu2J<OUCLOJJG 2rcp 2c1p2c sn nucct2ccncu· B!2 )cc e prrc 
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OGL C'V' XXX' AOUJ }8JJLG 10!0 GLWQÍiJ!CJJC G2 qc:;w V1!U!2(GL qc:;2 JUUGLU' G!U GJUG 
Bnq8bc2c' nucGL2CGJJGU nuw!CCGJp8L qc:;w Vl!U!2CGL qc:;2 1uuc:;rn· 
1uuc:;uwrur2cc:;L nucc:;t2cc:;JJ(' D!G J<OW!C8C2lLG!GU 2c~qcc:;• qnnucGL 8ncp qrc:; Hrrnbc2errqc 
W!CCGJprrt nucGL qc:;L OPL!ÍiJ<G!C qc2 KOW!C8C2 nuq 2!uq qmcp qn KOW!Crrc qc:;w 
nuq qmcp !JJU AGLJ<GJJLGU 2!G wrc qcw Kowrcrrc· D!G J<LG!2lLG!GU 2c[qcc:; 2cc:;pc:;u nu
qc:;L 0PGL2COJJJL!CJJCGL' omcp q!G2GU PGJ<OWWGU 2!G 9!G A GLOLqunuRc:;u qc2 KOW!C:JC2 
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qmcp q82 cc:;2c:;cs qc:;w JGCSCGLGU 11otpc:;prr1cc:;u PJG!PC' 
CGUGLUJAGL2SWWJflUÍi 8JJG2 f!PGLUOWUJGU' 1/\rr2 LJ!CJJC 8fl2qLf)'CJ<J!CJJ rrncp JAG!CGLJJ!U 
CLGcnuR2){9tbc:;r2cp8lC' D!G J<IG!UG A GL2SWWJnuR JJ8C 8n2 qc:;w .M!LJ<nuR2){LG!2G qc:;r 
)e:; U8cp qc:;w A GLJJ[JCU!2 snr E!UIAOJJUGLS8JJJ' 1 Q' !O oqc:;r !f W!CÍiJ!Gqc:;r qc:;r A GL
D!G W!CRJ!GqGL 2ruq qrc:; opGL2CGU BG8UJ(GU qGL ){OUJ!C8C2lLG!GU 2(89( nuq U022GLqc:;w' 
G!UW8J S02SUJUJGUSOJ<OWWGU' nuq sncµ !JJLG Vl!CÍiJ!GqGLSrrJJJ !2C pc:;qc:;ncc:;uq ÍiGL!UÍiGL' 
8P' DGUJÍiGÍiGUfl'PGL !2C G2 vnlR8pG qc:;L j{JG!UGU A GL28WWJOUÍi' W!U9G2(GU2 wourrqrcp 
LGÍiGJW[22!ÍiG CGUGLrrJAGL2Sww1nuRc:;u nuq rw ½O(l8IJG 8022GLOrqc:;ucJ!CJJG 2!' nuRc:;u 
G!UG 20ÍiGU' "J<JG!UG ,A GL2SWWJDUR,,· D!G ,A GL(LGCOUÍi2J<QLhGL2CJJ8lC JJ[JC !~JJLJ!CJJ S/1\G! 

}8JJLG IO!O uc:;pc:;u qc:;L CGUGLrrJAGL28WWJnuR qct J cmc:;cnuR2_){9LhGL2CJJrrlC rrncp 
vq '?.' JU qcu J<OW!C8C2lLG!GU 2c~qcc:;u Rrpc G2 2G!C qc:;w CG2GCS8L(!){GJ xxx· /\OW 
2CJJ[lC2lf!JJWUR qmcp qrc:; bc12gUJ!CJJG ,A GUUCJI\OLCDUR qc:;2 Bf!LÍiGLWG!2CGL2' 
GL2GCSCG qc:;1 c·v· X.AIII' /\OW }SJJLG 10$0 80CJJ !U BOq8hG2C 9!G J<OJIGÍi!8JG CG
qrc hGL29UJ!CJJG A GL8UCll\.OL(flU{i qc2 Bfl'LÍiGLWG!2CGL2 8U 2G!UG 2CGJIG' VGJJUJ!Cj1Glll\G!2G 
qc:;u W8R!2CL8C2qccu flUCGL qcw ,A OL2!CSG qc:;2 Bfl'LÍiGLWG!2(GL2 pc:;2cauq' nuq 2G(SCG 
DGL cc:;2c:;csnqJ<GJ 110w }8JJLG 10!0 pop ru qc:;u 2c[qccu qc:;u v,pRr2cuc 8fll' qc:;1 802 
EC8C lG2CRG2GCSCGU S8JJJ rruRG2CGJJC 11\GLqGu j{QUUGU' 
(rGJJLGL' l/il!CCGJ2CJJflJhLOlG220L' VGLSCG' JUÍiGU!GOLG nUI\') ÍiJG!CJJl8JI2 !U G!UGL /\OUJ 
cw22ÍiGWG!uqcu nuq 2C[qcc:; J<QUUGU vu2c8JCGU nuq BGCL!GPG pG2!CSGU' qc:;tc:;u BG8WCG 
rrnuu G2 8flCJJ l/il8Íi!2CL8C2L[CG nuq .A!SGpf)'LÍiGLWG!2CGL Rc:;pcu· D!G JJQJJGL GUCll\.!CJ<GJCGU 
Rcll\.[JJJC' CG!J2 110w QpG1Íic:;2brru c:;rnrruuc· 1u J<LG!2lLG!GU nuq J<OW!CUC2lLG!GU 2C[qccu 
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E!uRrrpc:; qc:;2 opcú~c2brru2 oqct qc:;2 OPGLPfl'LÍiGLWG!2CGL2 oqct Jh[JILGuq qc2 Íic:;1ti.9pu
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qc2 vnu!2ccr2' q!c 2!CJJ rrnl q!c 1c2c2ccnnuR qc2 BnqRcc2 nuq M![C2CJJ8lCJ!CJJG vu
.A ou qcuBc:;2cµm22cu qc1 J<OW!C8C2lLG!cu2csqc pcqf)LlGU un1 )cuc qcrccucpw!RnuR 
l(Olli!CSC2' npcthlf)lC' 
pG!ccu G!U GJUGL pc !GJJGU - 110m .A!5'cRc2b8u' qcw ct2i:cu BGLnl2PG8Wi:cu qc2 
11ou qcL ){JG!UGU A GL2SLUUJJnuR qc2 KOW!CSC2' - lSJl2 2!G 2!CJJ 8nl I,L!11si:rruRc:;1cRc:;u-
2i:8U5' - p112 2!G 2!CJJ snt G!'JG vuRc1cRcupc!C /\OU 9HGUCJ!CJJGW JU!:GLG22G pG5'!GJJGU -
mc W!i: ffGCJJC2W!CCGJU rruRGlOCIJCGCGU CGWG!uqc:;pc2cpm22G ll\.GLqcu !U 5'/AG!CGL 1u
UGJJW!ÍinuR qcw W!U!2CGL AOLPGJJ8JCGU PJG!PC' 
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q!c ELJJSJcnuR' nmRG2C8JWUR oqc1 EuqcrnnuR 11ou cc2cp!cpc2- nuq Knu2cqcuj<
RcuowwcucL) ,AGLCL~Rc' snl 9!G ELL!cpcnuR pcqcnccuqct ccwc!uqcpcc1!GPG' snl 
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2!uq um uscp qct cc:;uc:;pwrRnuR 2crcc:;u2 qc1 ){JG!UGU A GL2Sww1nuR qc2 Kowrcsc2 
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Tierarzte, Forstbeamte, Anwalte geben, Aerzte, Waisenvater, Kassiere, Buchhalter 

usw. müssen vorhanden sein. Diese Beamten werden teils vom Vertretungskörper 

gewahlt, teils vom Obergespan ernannt. ln kreisfreien und komitatsfreien Stadtcn 

kann es auch Magistratsrate und Vizebürgermeister geben. Die höher entwickelten 

Grossgemeinden und Stadte können Anstalten und Betriebe besitzen, deren Beamte 

(Lehrer, Mittelschulprofessor, Aerzte, lngenieure usw.) gleichfalls in einer vom 

Etat festgesetzten Zahl angestellt werden können. 

Der Gesetzartikel vom Jahre 1929 hob in den Stadten <len Magistrat auf, der aus 

den Magistratsraten unter dem Vorsitze <les Bürgermeisters bestand, und setzte 

die persönliche Verantwortung <les Bürgermeisters an seinc Stelle. Aehnlicherweise 

ersetzte der G.A. XVIII. vom Jahre 1930 auch in Budapest die kollegiale Ge

schaftsführung durch die persönliche Veranrwortung des Bürgermeisters. 

Ad 5. ln <len komitatsfreien Stadten gibt es seit dem Gesetzartikel XXX. vom 

Jahre 1929 neben der Generalversammlung der Vertretungskörperschaft auch 

eine sogen. ,,kleine Versammlung". Die Vertretungskörperschaft halt jahrlich zwei 

regelmassige Generalversammlungen und im otfalle ausserordentliche Sitzungen 

ab. Demgegenüber ist es Aufgabe der kleinen Versaminlung, mindestcns monatlich 

einmal zusammenzukommen, und auch ihre 1\1itgliederzahl ist bedeutend geringer. 

Die Mitglieder sind die obersten Beamten der komitatsfreien Stadt und ausserdem, 

je nach dem Verhaltnis zur Einwohnerzahl, 16, 20 oder 24 Mitglieder der Ver

trerungskörperschaft. Die kleine Versammlung hat aus dem Wirkungskreise der 

Generalversaminlung alles übernommen, was nicht ausdrücklich auch weiterhin 

durch das Gesetz dem letzteren vorbehalten bleibt. 

ln der Hauptstadt Budapest wird der der kleinen Versammlung entsprechende 

Wirkungskreis vom Bi.irgermeister als individuelle Behörde versehen. 

VI. Die Kontrolle der Gemeinden seitens der Oberbehörden. 

Die unmittelbar vorgesetzte Dienstbehörde der Klein- und Grossgemeinden ist 

der Oberstuhlrichter. Durch diesen bekommen sic die Verordnungen dcs Komitats 

und durch ihn verkehren sie mit dem Koinitat. Die kreisfreien Stadte stehen un

mittelbar unter der Obrigkeit des Komitats und sind durch das Komitat dem 

lnnenminister unterstellt. Die komitatsfreien Stadte, darunter auch die Hauptstadt 

Budapest, unterstehen unmittelbar dem Minister des lnnern. 

Der G.A. XXX. vom Jahre 1929 ermöglicht es dem Minister des lnnern, einzelne 

entwickeltere kreisfreie Stadte der Vermögensaufsicht des Komitats zu entziehen 

und zum Zwecke der Vermögenskontrolle sich selbst zu untcrstellcn. Bis jctzt hat 

der lnnernminister von dieser Ermachtigung in keinem einzigen Falle Gebrauch 

gemacht. 
Die Beschlüsse samtlicher Gemeinden können, falls sie nicht von den lnteressierten 
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durch Einlegung eines Rechtsmittels angegriffen werden, auch ohne die Geneh

migung einer oberen Behörde vollzogen werden. Ausnahmen hievon sind folgen

de: Die Beschlüsse der Klein- und Grossgemeinden, sowie der kreisfreien Stadte 

sind nur nach der Genehmigung scitens der kleinen Versammlung des Komitats 

zu vollziehen, wenn sie sich auf die Feststellung der Gemeindebesteuerung (des 

Steuerzuschlages), auf die Steuerbemessung und Steuereintreibung, auf die Ver

ausserung oder Anschaffung von Gemeindevermögen, in kreisfreien Stadten auf 

die Schliessung eines Pachtvertrages über 12 Jahre, auf die Aufnahme einer An

leihe, auf die Errichtung eines neuen oder die Aufhebung eines bestehenden 

Amtes, auf dic Schlicssung odcr Aufhebung belastender (in das Budget nicht auf

genommcner) Vertragc, auf die Errichtung bedeutender Gemeindebetricbe, auf 

dic Erhaltung, Umgestaltung oder Entfernung von Geschichts- und Kunstdenk

malern beziehen. Auch die Genehmigung der Gemeindesatzungen steht der klei

nen Versammlung zu, ausgenommen einzelne taxatív aufgezahlte Falle, deren Ge

nchmigung dem Minister vorbehaltcn bleibt. 

Die mit Rechtsmitteln angefochteten Gemeindebeschlüsse werden in zweiter In

stanz - falls sie sich auf cine Angelegenheit von öff entlichem lnteresse beziehen -

von der kleinen Versammlung des Komitats, - falls sie sich auf Privatangelegen

heiten einzclner beziehen - vom Vizegespan, dem ersten Berufsbeamten des 

Komitats, überprüft. 

Von denBeschlüssen der komitatsfreienStadt bedürfen nur jene derGenehmigung 

des Ministers, die sich auf die Feststellung des Budgets und wirtschaftliche An

gelegenheiten beziehen. 

Doch können vor dcr Genehmigung des Ministers auch jene Beschlüsse der Gene

ralversammlung und der kleinen Versammlung nicht zur Ausführung gelangen, 

die dem Obcrgespan gesetzwidrig oder die mit einer Ministerialverordnung kolli

dierend oder aber den Staatsinteressen von Nachteil erscheinen und gegen die 

der Obergespan aus diesem Grunde eine Eingabe, die eine der Berufung gleiche 

Rcchtswirkung besitzt, an den Ministcr richtet. ln Budapest kann der Oberbürger

meister gegen jeden Beschluss von öffentlichem lnteresse eine solche Eingabe dem 

Minister unterbreiten. 

Die Genehmigung der Satzungen der komitatsfreien Stadt gehört in den Wir

kungskrcis des dem Gegenstande der Satzung nach kompetenten Ministers. Die 

Gcnehmigung muss ausdrücklich erfolgen. Die Statuten der Hauptstadt Budapest 

sind aber, falls binnen 90 Tagen nach ihrer Unterbreirung kein auf sie bezüglicher 

meritorischer Beschluss des Ministers eintrifft, als stillschweigend genehmigt zu 

bctrachten. 

Die übrigen Beschli.isse der komitatsfreien Stadte überprüft die Regierung ge

wöhnlich nur auf Grund eines Rechtsmittels. W enn aber der Minister aus der 

Eingabe des Obergespans oder des Oberbürgermeisters oder wahrend des gewöhn-
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lichen Verlaufes der Erledigung feststellt, dass den Beschluss eine unbefugte Be

hörde gefasst hat oder dass er gesetnvidrig ist, so kann er einen derartigen Be

schluss annulieren und - wenn eine Verfügung notwendig ist - ein neues Ver

fahren anordnen. Falls dies nicht zum Ziele führt, fallt er, unter Umstanden, selbst 

eine Entscheidung. Gegen einen solchen Beschluss der Regierung kann die komi

tatsfreie Stadt beim Verwaltungsgerichtshof eine Beschwerde einlegen. 

Von den Bewerbern um Richter-, otar- und andere wichtigere Posten kandidiert 

in Gross- und Kleingemeinden der Oberstuhlrichter, in kreisfreien Stadten ein 

Ausschuss unter dem Vorsitze des Vizegespans drei Personen. Die Wahl wird in 

den Klein- und Grossgemeinden unter dem Vorsitze des Oberstuhlrichters, in 

kreisfreien Stadten unter dem des Vizegespans vorgenommen. 

Die wichtigeren Beamten der komitatsfreien Stadte ,verden vom Kandidations

ausschuss (unter dem Vorsitze des Obergespans) kandidiert und von der, unter 

dem Vorsitze des Obergespans stehenden, Generalversammlung gewahlt. Die 

weniger bedeutenden Stellen werden vom Obergespan durch Ernennung besetzt. 

ln der Hauptstadt Budapest steht der Kandidationsausschuss und die die Wahl 

vollziehende Generalversammlung unter dem V orsitze des Oberbürgermeisters. 

Gewahlt werden jedoch nur der Bürgermeister, die Vizebürgermeister und die 

führenden Beamten. Die Beamten für die in die unterste Gehaltsklasse gehörigen 

Stellungen werden vom Oberbürgermeister, die übrigen (höheren) vom Bürger

meister ernannt. Der Bürgermeister und die Vizebürgermeister von Budapest werden 

auf Vorlage des Innenministers vom Staatsoberhaupt in ihren Stellungen bestatigt. 

Wenn der Vertretungskörper einer Gemeinde in seinem V erfahren die lnteressen 

des Staates oder das Wohl der Gemeinde gefahrdet, kann ihn der Minister des ln

nem auf Vorschlag oder Anhörung des Komitats auflösen. Den Vertretungs

körper der komitatsfreien Stadte und den von Budapest kann nur die gesamte 

Regierung auf Vorschlag des Innenministers auflösen, wenn der Vertretungs

körper sich dem Gesetze, oder der auf Grund des Gesetzes erlassenen Verordnung 

offen widersetzt oder dauernd arbeitsunfahig wird, oder wenn zu befürchten ist, 

dass infolge der Richtung seiner Betatigung die Stadt in eine wirtschaftliche Krise 

geraten wird. Die Regierung ist verpflichtet, die uflösung dem Parlament mit

zuteilen. Der Vertretungskörper der Stadt kann gegen den auflösenden Ministe

rialerlass beim Verwaltungsgerichtshof eine Beschwerde einlegen mit der Begrün

dung, dass keine der gesetzlichen Voraussetzungen für die Auflösung vorhandcn sei. 

VII. Der Haushalt der Gemeinden. 

Die in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts geschaffenen Gemeinde- und 

Stadtgesetze erstreckcn sich auch auf den Haushalt. Die Bestimmungen lauteten 

anfangs so, dass die Gemeinden und Stadte auf Grund ihres Selbstverwaltungs-
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rechtes selbst die Kosten ihrer Autonomie und Verwaltung festsetzen können, 

und tatsachlich besorgen sie auch deren Deckung selbst, und zwar teils aus den 

privatrechtlichen Einkünften ihres eigenen Vermögens (Grundbesitz, Wald, Hau

ser), teils auf Grund der im Gesetze wurzelnden Besteuerung. 

Die, besonders in den letzten 50 Jahren, rasche Entwicklung der administrativen 

Aufgaben hat auch die Gemeindeverwaltung stark belastet. Die Zunahme der damit 

verbundenen Kosten konnten die Gemeinden und Stadte aus ihren vormaligen Ein

nahmsquellen nicht decken. Doch erachtete der Staat als seine Pflicht die Haus

haltssorgen der Gemeinden zu !indem. Die Entlastung geschah teils so, dass der 

Staat die Versehung einzelner Verwaltungsfunktionen übernahm. So hat er z.B. 

den Strassenbau durch Errichtung von Staatsbauamtern, den Sicherheitsdienst der 

Klein- und Grossgemeinden durch Errichtung der Gendarmerie verstaatlicht. Seit 
1919 ist auch die Polizei in den kreisfreien und komitatsfreien Stadten verstaatlicht. 

~benso ist das Veterinarwesen verstaatlicht worden und im Laufe des Jahres 1936 
1st a~ch der arztliche Dienst in den Kreisen und Komitaten, zugleich also 

auch m den kreisfreien und komitatsfreien Stadten, verstaatlicht worden. In ein

ze~nen Gemeinden oder Stadten hat der Staat die Errichtung von Elementar- oder 

Mmelschulen, den Bau von Krankenhausern übernommen, u.s.w. 

Eine andere Art der Entlastung war die Zuweisung von staatlichen Subventionen 

zur Deckung gewisser Bcdürfnisse der Gemeinden, so z.B. zur Errichtung von 

Schulen, Krankenhausern, Museen, Theatern, Sportplatzen, u.s.w. 

Zu den Bezügen des etatsmassigen Personals der Klein- und Grossgemeinden 
steuert dcr Staat bei. 

Diese Quellen aber erwiesen sich hauptsachlich in der wirtschaftlichen Krise der 

Nachkriegszeit als ungenügend und die Regelung des Gemeindehaushaltes auf 

n_euen Grundlagen wurde unaufschiebbar. Die wichtigste Art der Hilfclcistung ist 

eme Erhöhung der Steuereinkünfte der Gemeinden, indem der Staat gewisse 

Steuergattungen zur Ausnützung völlig den Gemeinden überliess, ferner eine 

sehr bedeutende direkte staatliche Steuer unter Beibehaltung dieser ihrer Eigen

schaf t den Gcmeinden überliess: dies ist die Erwerbssteuer. 

Die Gemcindcbetriebe spielen, als Mittel der Verringerung der öffentlichen Lasten 

der Gemeinden keine bedeutende Rolle. 1hr Hauptziel ist es sich selbst ohne 
Defizit zu erhalten. ' 

Das Rechnungsjahr der Gemeinden und Stadte beginnt am 1. Januar. Der Haus

haltsplan wird von der Gcmeindevertretung, odcr vom Munizipalausschuss fest

gestellt, ~edarf_ aber in Klein- und Grossgemcinden der Genehmigung des Vizc

gespans, m kreis- und komitatsfreien Stadten des Innen- und Finanzministers. Die 

wirtschaftliche Krise der Nachkriegszeit hat zur lnstandhaltung des Haushaltes 

der Gemeinden und tadte die Steigerung des Eingriffs- und Kontrollrechtes der 

Regierung nötig gemacht. Auf Grund der Ermachtigung des Gesetzartikels V. 
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vom Jahre 1927 erhielt die Regierung im Haushalt der Gemeinden eine ihren 

ehemaligen Wirkungskreis übersteigende Vollmacht zur Erhöhung der Sparsam

keit, zur Verminderung und Streichung von Ausgaben und Be~mtenposten, zur 

Bewilligung und Kontrolle von Anleihen, eventuell zur V erwe1gerung der Ge

nehmigung des Haushaltsplans und zur Anor~nung_ der Au~stellung eincs neuen 

Haushaltsplanes; nötigenfalls zur Entsendung emes Fmanzrev1sors und zur Suspen-

dierung der finanziellen „Gestio" der Gemeinde oder Stadt. . 

Die Gesetze, die bezüglich der Verwaltung der Hauptstadt Budapest 1m Jahre 

1930 bezw. 1934 geschaffen wurden, haben den Haushalt der Hauptstadt ncue~

dings ausführlich geregelt, indem sie sich auf die Verwaltung des Vermögens, dte 

Aufstellung des Budgets- und der Schlussrechnungen, die R_echnungslegung und 

Rechnungspflicht, die Organisation und Tatigkeit der Betnebe der Hauptstadt, 

sowie die Ausübung der Regierungsaufsicht, erstrecken. 

Das Recht der öffentlichen Betriebe ist bisher nicht einheitlich geregelt, da aber 

diesem Mangel in Bezug auf die öffentlichen Betriebe der Hauptstadt, das neue 

hauptstadtische Gesetz abgeholfen hat, ist der_ grösste Teil _der Aufgabe gel~st, 

und damit sind die Richtlinien der Rechtsentw1cklung auf d1esem neuen Geb1cte 

gegeben. 

VIII. Das Beamtenrecht. 

Hinsichtlich der theoretischen Qualifikation der Gemeindeangestellten sind die 

Forderungen dieselben, wie bei den staatlichen ngestcllten. Die Qualifikation 

jedes öffentlichen Angestellten setzen der Gesetzartikel I. von:1 Jal~re 18_83 und d_es

sen spatere Modifikationen einheitlich fest. Au_f diesem ?eb1ete 1st se1t_ 1929 eme 

wesentliche Aenderung eingetreten. Für samthche, an eme Rechtsausbtldung ge

bundenen Stellungen in der Verwaltung hat das Gesetz die praktische Fachpr_ü

fung obligatorisch eingeführt. Diese muss vor einer staatlichen Prüfungskom_m1s

sion ín Budapest abgelegt werden, frühestens 3 Jahre nach Erwerbung des ~mver

sitatsdiplomes und nach Antritt der Stcllung im Dienst~ derV~n~altung.Wah:end 

dieser 3 Jahre muss jedermann verschiedene Dienste le1sten, teils 111 der Gememde, 

teils im Kreis, im Komitat, und beim Gericht, (oder in Advokaturskanzleien) oder 

aber bei der Staatspolizei. ln den Klein- und Gro gemeinden gibt es kcinc Stel

lungen, die eine Rechtsausbildung voraussetz~n, a_uf sie bezie~t sich_ also __ diese 

Verordnung nicht, dagegen stellt sie in den kre1sfre1en und kom1tatsfre1en Stadtcn 

eine ebenso wichtige Reform dar, wie im Komitats- und Staatsdienst. 

Hinsichtlich der Art der Anstellung findet das System der Ernennung anstatt der 

Wahl immer grössere Verbreitung. Das bezieht sich besonders auf die Besetzung 

der niederen Stellungen, wie wir es bereits bei der Hauptstadt (unter VI) er-

wahnten. 
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Der Gesetzartikel XXX. vom Jahre 1929 hat für samtliche Angestellte der Selbst

verwaltungen (Klein- und Grossgemeinden, kreisfreie und kornitatsfreie Stadte, 

Budapest inbegriffen, und Komitate) ein neues Disziplinarrecht geschaffen. Die 

wichtigsten Neuerungen des neuen Verfahrens, die ím ehemaligen, i. J. 1886 fest

gelegten Disziplinarverfahren noch nicht vorhanden waren, sind die folgenden: 

Die Sicherung der Berücksichtigung der prozessuellen Prinzipien im Vorberei

tungverfahren; dem Disziplinarverfahren geht eine Disziplinaruntersuchung vor

aus, die cin Untersuchungskommissar zu Ende führt; der Beamte kaon bereits in 

diesem Stadium einen V crteidiger nennen, und zwar einen, dem gleichen Branche 

angehörigen Beamten nicht niedrigeren Ranges, einen Advokaten oder einen 

Professor der Rechte; die Untersuchungsakten werden 8 Tage nach der Beendung 

der Untersuchung dem Oberfiskal (Anwalt des Munizipiums) oder seinem Stell

vertreter übergebcn und dieser hat zu der Frage der Anordnung oder Einstellung 

des Disziplinarverfahrens gutachtich Stellung zu nehmen. Die Disziplinarbehörden 

erster und zweiter Instanz sind Organe der Selbstverwaltung. Die Neuerung des 

Gesetzes besteht jedoch darin, dass es als dritte Instanz, anstelle des Inncnministers, 

ein Disziplinargericht mit fünf Mitgliedern geschaffen hat, der unter dem Vorsitze 

des Ministers des lnnern aus zwei hochgcstellter Ministerialbeamte und zwei Rich

tern des Obersten Verwaltungsgerichtshofes besteht. 

IX. Gebietsveriinderungen der Gemeinde. 

ln der Frage der Vereinigung eines Gebietsteiles irgend einer Gemeinde mit einer 

anderen Gemeinde entscheidet der Vizegespan, soferne beide Gemeinden dem

selben Komitate angehören. Gegen seincn Beschluss kaon beim Innenminister Be

rufung eingelegt werden. Der Innenminister kaon den Anschluss einzelner Ge

bietsteile an eine angrenzendc Gemcinde auch ohne Ansuchen, von Amtswegen 

a~ordnen, wenn dies von administrativen, ökonomischen, oder polizeilichen Ge-

nchtspunkten a ·· h h · W · h d" E. · · us erwunsc t ersc emt. enn es sic um 1e , mverle1bung emer 
Gemeinde oder · T ·1 d G · d b. · · · 

. emes e1 cs es emcm ege 1etes 111 em anderes Kom1tat handelt 

und d,e_ ~etreffenden Komitatc darüber einig geworden sind, so gcnehmigt der 

lnnenmmiSter die Einverleibung untcr der Bedingung, dass nachtraglich der Ge

setzgebung davon gemeldct wird. Kommt cin Einvernehmen zwischen den Komi

taten nicht zu statt, so entscheidet die Gesetzgebung. 

Die Veranderung der Gemeindeverfassung, d.h. die Umgestaltung einer Klein

gcmcindc zu ciner Grossgemeinde, einer Grossgemeinde zu einer kreisfreier Stadt 

oder u~1~ekehrt, wird auf Vorschlag oder nach Anhörung des Komitats vo1~ 

!nnc'.1mmi5t:r angcordnet; zur errichtung oder Auflassung komitatsfreier Stadtc 

1st dte Zusttmmung der Gesetzgebung nötig. 

Da nach dem Gemeindcgesetz vom Jahre 1886 cin jcdes Stück des Reichsgebietes 
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der Gemarkung irgendeiner Gemeinde angehören muss, ist die Entstehung einer 
neuen Gemeinde nur durch Abtrennung aus einer bestehenden Gemeinde mög
lich. Zu diesen Fallen gehört die Vereinigung zusammengebauter Gemeinden. ln 
dieser Hinsicht ist das Verfahren und das F orum dasselbe, wie bei der Verande
rung der Organisationsform der Gemeinden. 
Derzeit werden wissenschaftliche Studien getrieben mit dem Zweck durch Ueber
prüfung der dem Lande verbliebenen Gemeinden jene Falle festzustellen, in <lenen 
die Veranderung der Organisation von territorialen und organisatorischen Ge
sichtspunkten aus begründet ist. Damit soll bezweckt werden, dass der Innen
minister im lnteresse der Schaffung rationeller Gemeindeeinheiten die Verande
rung von Amtswegen in allen Fallen einleiten soll, wo von Seiten der Beteiligten 
die lnitiative nicht ergriffen wird. 
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